
Antrag an die Mitgliederversammlung (MV) Beschluss Nr. 4  

  trägt der bkh ein 

 
MV am 23.07.22 (Bundesverband)  Eingereicht durch: Heidrun Berger 

 Datum der Mitgliederversammlung   Name Antragsteller*in 

 

bkh e.V. · Dantestr. 25 · 80637 München | Tel.: 089 / 3567594 | www.bkhev.de 

Antrag betrifft: ☒ Gebühren / Beiträge ☐ Satzung ☒ Ordnung ☐ Sonstiges 
 

Thema: Neuformulierung der Anlage 1 der bkh-Beitragsordnung - konkretere  

 Formulierung der Mitgliedsform zur Verbesserung der Verständlichkeit 

 
Beschlussvorschlag (v.a. bei Satzungsänderung genauen Wortlaut des Änderungsvorschlags notieren): 

Die Mitgliederversammlung möge beschließen, die Anlage 1 der Beitragsordnung 
folgendermaßen neu zu formulieren: 

alt 
 

neu 

Mitgliedsform Mindest
beitrags
höhe pro 
Jahr:  

Mitgliedsform Mindest
beitrags
höhe pro 
Jahr:  

Ordentliche Mitgliedschaft für die in 
der Hauswirtschaft angestellten 
Beschäftigten 

  85,00 
Euro  

Ordentliche Mitgliedschaft für haupt- 
oder ehrenamtlich in der Hauswirtschaft 
Beschäftigte 

  85,00 
Euro  

Ordentliche Mitgliedschaft für 
Soloselbstständige 

150,00 
Euro  
  

Ordentliche Mitgliedschaft für 
Soloselbstständige im Bereich 
Hauswirtschaft inkl. Leistungserbringung 
gem. § 5.3 der bkh-Satzung* 

150,00 
Euro  
  

Ordentliche Mitgliedschaft für 
hauswirtschaftliche Unternehmen 
 

250,00 
Euro       
 

Ordentliche Mitgliedschaft für 
hauswirtschaftliche Unternehmen mit 
Angestellten inkl. Leistungserbringung 
gem. § 5.4 der bkh-Satzung* 

250,00 
Euro       
 

Im Existenzgründungsjahr 150,00 
Euro         
 

Im Existenzgründungsjahr 150,00 
Euro         
 

Ordentliche Mitgliedschaft für  

Auszubildende, Studierende, 

Personen nach offiziellem 

Renteneintritt  

30,00 
Euro  

Ordentliche Mitgliedschaft für  

Auszubildende, Studierende, Personen 

nach offiziellem Renteneintritt  

30,00 
Euro  

Fördermitgliedschaft  
85,00 
Euro  
  

Fördermitgliedschaft  
85,00 
Euro  
  

Ehrenmitgliedschaft  

  
Beitragsf
rei  

Ehrenmitgliedschaft  

  
Beitragsf
rei  

Hauswirtschaftliche Fachverbände  

   
250,00 
Euro  

Ordentliche Mitgliedschaft für 
hauswirtschaftliche Fachverbände** 

250,00 
Euro  

Gemeinnützige Vereinigungen  
150,00 
Euro  
  

Ordentliche Mitgliedschaft für 
gemeinnützige Vereinigungen mit 
hauswirtschaftlichem Bezug** 

150,00 
Euro  
  

Beitrag für Mitglieder der dem bkh 
e.V. angeschlossenen 
Berufsgemeinschaft der  
Pfarrhaushälterinnen – 
Landesverband  
Bayern (je berufstätiges Mitglied) 

18,00 
Euro  

Ordentliche Mitgliedschaft für 
hauswirtschaftliche Fachverbände und 
gemeinnützige Vereinigungen, für die 
der bkh als Spitzenverband 
Rahmenverträge verhandelt und 
schließt** 

indiv. 
Verträge 

  * diese Mitgliedschaft ist automatisch 
mit einer Mitgliedschaft im Netzwerk 
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„Hauswirtschaftliche Dienstleistungen 
im bkh“ verknüpft 
** diese Mitgliedschaft ist automatisch 
mit einer Mitgliedschaft im Netzwerk 
„Hauswirtschaftliche Dienstleistungen 
im bkh“ verknüpft, sofern die jeweilige 
Organisation Leistungen im 
Schnittstellenbereich 
Hauswirtschaft/Pflege erbringt 

 
 
Begründung: 
Mitgliedsform: Die Bezeichnungen beschreiben konkreter, um welche Form von 
Mitgliedschaft es sich jeweils handelt. Im Einzelnen: 
- die jeweilige Zuordnung der Mitgliedsform: ordentlich, Förder- oder Ehrenmitgliedschaft 
- HDL-Dienstleistungsunternehmen werden automatisch Netzwerkmitglied, das wird aber 
bislang nicht kommuniziert (bis 2020 konnten Mitglieder die Mitgliedschaft im Netzwerk 
offiziell beantragen) 
- Soloselbstständige führen ebenfalls „Unternehmen“, aber ohne Angestellte. Deshalb 
empfehle ich bei hauswirtschaftlichen Unternehmen die Ergänzung „mit Angestellten“. 
- Es gibt unterschiedliche selbstständige Betätigungsfelder, der Bereich „Haushaltsnahe 
Dienstleistungen“ ist eines davon und grenzt die hier meinem Verständnis nach gemeinte 
Mitgliedsform konkret und nachvollziehbar ein. Solange Selbstständige keine Verträge 
zwischen bkh und Leistungsträgern nutzen oder nutzen können, besteht kein Anlass, sie 
in dieser Mitgliedsform zu führen.   
Beitragshöhe: das Ersetzen eines konkreten Beitrags für die Mitgliedsform „Ordentliche 
Mitgliedschaft für hauswirtschaftliche Fachverbände und gemeinnützige Vereinigungen, 
für die der bkh als Spitzenverband Rahmenverträge verhandelt und schließt**“ durch die 
Formulierung  „individuelle Verträge und Beitragshöhe“ ist sinnvoll, weil es für diese 
Mitgliedsform keine einheitlichen Beiträge gibt. 
 
 
 
Klüsserath, 17.05.2022   
__________________________________________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift Antragstellerin 

 
 
 
Ergebnis der Abstimmung: 
 

Für-Stimmen:  Gegen-Stimmen:  Stimmenthaltungen:  

 
 

   
Abstimmung (angenommen / abgelehnt)  Ort, Datum, Unterschrift Schriftführer*in 

 


